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TAGESORDNUNG

Offentliche Sitzung

Bericht des Landrats
Vorstellung des Umweltberichts Landkreis Aschaffenburg 2018 - 2022

Anderung der Satzung uber die Erhebung von Gebuhren fiir die 6ffentliche Abfallentsor-
gung im Landkreis Aschaffenburg (Millgebihrensatzung)

4, Vorstellung des Gutachtens zur Tragfahigkeit des Deponiekdrpers der Deponie Stock-
stadt

5. Sachstandsbericht zur Kreismulldeponie Stockstadt

6. Hochwasserschutz im Landkreis Aschaffenburg

7. Sachstandsbericht zu den Energieberatungsangeboten im Landkreis Aschaffenburg

8. Sachstandsbericht zu den Umweltbildungsangeboten fir Kindergéarten und Schulen im

Landkreis Aschaffenburg
9. Verschiedenes
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Der Vorsitzende, Andreas Zenglein (stellv. Landrat), eroffnet die Sitzung und begruf3t alle An-
wesenden sowie die Vertreter der Presse. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ladung zur Sit-
zung form- und fristgerecht versandt wurde. Die Beschlussfahigkeit ist gegeben.

Stellv. Landrat Zenglein informiert die Anwesenden dartber, dass der Tagesordnungspunkt 6
als Tagesordnungspunkt 3 vorgezogen werden soll, da Herrn Hofauer vom Wasserwirtschafts-
amt Aschaffenburg als externer Referent anwesend sei und man nicht moéchte, dass fir ihn eine
langere Wartezeit entstehe.

Die Kreisratinnen und Kreisrate stimmen einvernehmlich zu.

Weitere Antrage zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

OFFENTLICHE SITZUNG

1. Bericht des Landrats

Stellv. Landrat Zenglein informiert Gber den neuen Abfallkalender 2025. Dieser werde laut
Herrn HOrt Anfang Dezember an die Kommunen verteilt. Die textliche Darstellung der Termine
wurde auf Wunsch durch eine kalendarische Aufstellung ersetzt. Anpassungen und Erweiterun-
gen werden ggf. digital durch eine Burger- oder Abfallfibel publiziert, um Druckkosten zu spa-
ren.

Zudem gibt stellv. Landrat Zenglein den Termin fur die Aktion ,Sauberer Landkreis 2025 be-
kannt, welcher auf den 29.03.2025 falle.

Vorstellung des Umweltberichts Landkreis Aschaffenburg 2018 -
2022

Herr von Andrian-Werburg stellt per Webex den Umweltbericht des Landkreises Aschaffen-
burg von 2018 bis 2022 anhand einer Préasentation (Anlage 1) vor.

Herr von Andrian-Werburg berichtet von dem anfénglichen Auftrag am 15.11.2023 bis hin zur
weitgehenden Fertigstellung des Umweltberichts 2018 — 2022 zum heutigen Tag.

In seiner Prasentation ermoglicht er einen Einblick in den Inhalt und das ortliche gestalterische
Konzept des Umweltberichts. AuRBerdem gibt er anhand von Beispielen einen Uberblick Uber die
Verédnderungen sowie Neuerungen im Vergleich zum letzten Bericht.

Sachverhalt:

Seit 1972 gibt der Landkreis Aschaffenburg im 5-Jahres-Rhythmus seinen Umweltbericht her-
aus. Diese Umweltberichte sind eine Bestandsaufnahme der Situation im Landkreis bezogen
auf die Bereiche Bevolkerung und Wirtschaft, Klima und Energie, Luft und Strahlung, Verkehr
und Larm, Abfall, Boden, Wasser sowie Natur und Landschatft.
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Der jetzt vorliegende Umweltbericht fir die Jahre 2018 bis 2022 ist an den vorangegangenen
Bericht angelehnt, wobei des alte kombinierte Themenfeld ,Klima und Energie“ in zwei eigene
Themenfelder (,Klimaentwicklung“ und ,Energie®) aufgesplittet wurde und mit der Einfuhrung
des neuen Themenfeldes ,Information, Beratung, Bildung“ ein weiteres dazugekommen ist.

Um die Ergebnisse vergleichbarer zu machen — einerseits mit den Daten des Freistaates Bay-
ern und anderen Kommunen, anderseits aber auch mit Blick auf Veranderungen tber langere
Zeitraume hinweg — beinhaltet der Umweltbericht jetzt 42 Umweltindikatoren (vormals 40) in
zehn Themenfeldern (vormals acht). Uber diese Indikatoren lassen sich langfristig Entwicklun-
gen aufzeigen, aber auch Handlungsbedarfe zielgenauer erkennen.

Zusatzlich dazu beinhaltet der neue Bericht - wie auch der Vorgangerbericht - Karten und Dia-
gramme, die Zustande zu einem ausgewahlten Zeitpunkt abbilden und dadurch mehr Moment-
aufnahme als Indikator sind.

Der Umweltbericht wird vom Planungs- und Beratungsbiiro Bosch & Partner GmbH, das fur die
Redaktion und das Layout verantwortlich war, vorgestellt.

AnschlieRend informiert Herr Hoos dartber, dass der Umweltbericht bei der nachsten Sitzung
des Kreistages am 09.12.2024 fiir die Kreisratinnen und Kreisrate ausgelegt werden solle.

Kreisrat Blttner aufllert eine Frage zur Einschatzung der erhdhten Waldbrandgefahr. Diese
werde laut Herrn von Andrian-Werburg anhand meteorologischer Daten und der jeweiligen
Waldbrandgefahrenklasse beurteilt.

Beschluss:

Der Ausschuss fur Umwelt und Klimaschutz nimmt die Vorstellung des neuen Umweltbe-
richts Landkreis Aschaffenburg 2018 - 2022 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:
13 :1

Anderung der Satzung iber die Erhebung von Gebiihren fiir die
3. offentliche Abfallentsorgung im Landkreis Aschaffenburg (Millge-
buhrensatzung)

Herr Hort (Leiter Fachbereich 54) legt anhand der Beschlussvorlage und einer Prasentation
(Anlage 2) die Mullgebiihrenkalkulation 2025 bis 2027 dar.
Sachverhalt:

Der derzeitige Kalkulationszeitraum der Mullgebihren endet zum 31.12.2024, sodass fur den
Zeitraum 01.01.2025 bis zum 31.12.2027 eine Neukalkulation erforderlich ist.

Durch die Verwaltung wurden fur den neuen Kalkulationszeitraum samtliche Einnahmen- und

Ausgabenpositionen entsprechend der bekannten Rahmenbedingungen und vertraglichen Re-
gelungen berechnet. Die entsprechenden Ansétze sind der beigefiigten Gebuhrenkalkulation zu
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entnehmen.

Im Vergleich zum vorherigen Kalkulationszeitraum ergeben sich insbesondere bei den folgen-
den Positionen Kostensteigerungen.

Die Personalkosten liegen um ca. 297.700 € Uber dem bisherigen Ansatz, da die tatsachlichen
Tarifabschlisse 2023 sowie die prognostizierten Abschliisse der Tarifrunde 2025 berticksichtigt
wurden. Zudem gab es Stellenmehrungen unter anderem im neuen Kalkulationszeitraum fir
einen Ingenieur / eine Ingenieurin fur die Kreismilldeponie Stockstadt.

Kostensteigerungen von etwa 612.000 € ergeben sich ebenfalls durch die im Kreistag be-
schlossene Fortschreibung der Kostentibernahme Richtlinie abfallwirtschaftlicher Mal3nhahme an
die Kostenentwicklung sowie die Malinahmen zur Verbesserung des Birgerservices im Hinblick
auf die Ausweitung der Offnungszeiten bei Recyclinghdfen und Grinabfallsammelplatzen.

Fur MaBnahmen auf der Kreismilldeponie Stockstadt sind Mehrkosten in Héhe von ca. 559.000
€ veranschlagt. Insbesondere die notwendigen Untersuchungen und Planungen im Hinblick auf
den Bau der endgultigen Oberflachenabdichtung, der Neubau von Grundwassermessstellen
und notwendige Mallnahmen nach der Bundeseinheitlichen Qualitdtsstandards (BQS) 10.1 fir
die Erfassung von Deponiegas fihren zu den Mehrkosten zusétzlich zu den kalkulierten Kosten
fur Betriebs- und Unterhaltsmaf3nahmen.

Die grofiten Kostensteigerungen sind im Bereich der Entsorgungskosten festzustellen. Wah-
rend die Kostenentwicklung bei den zu deponierenden Abfallfraktionen sich auf einem relativ
konstanten Niveau bewegt, sind fir die Verwertung von Bioabfall Mehrkosten von ca. 140.000 €
zu veranschlagen. Ursachlich sind hier zum einen héhere Sammlungsmengen sowie bereits
zum 01.01.2024 erfolgte Preisanpassung bei GBAB. Fur die Entsorgung von Restmill und
Sperrmill beim Gemeinschaftskraftwerk in Schweinfurt (GKS) wurden Mehrkosten von ca.
756.000 € kalkuliert. Auch hier fuhren steigende Mengen zu Mehrkosten, jedoch sind insbeson-
dere Mehrkosten bei GKS und die Kosten fur CO, Zertifikate gemal3 des Brennstoffemissions-
handelsgesetzes (BEHG) mal3geblich fur die Kostensteigerung.

Den Kostensteigerungen stehen in einigen Bereichen auch Kostenreduzierungen entgegen. So
sinkt die Steuerlast gemal der Berechnung der Steuerstelle um ca. 100.000 €. Weiterhin gibt
es bei den Abfuhrkosten Einsparungen von ca. 142.000 €, die uberwiegend auf geringere Er-
fassungsmengen zurtickzufiihren sind. Im Rahmen der Neuausschreibung der Grinabfallver-
wertung wird zudem mit wirtschaftlicheren Ergebnissen gerechnet, so dass hier auch Kostenre-
duzierungen erzielt werden kdnnen.

Im kommenden Kalkulationszeitraum erfolgt kein gesonderter Aufbau der Deponieriicklage
mehr, so dass es hier ebenfalls zu entsprechenden Kostenreduzierungen im Vergleich zum
vorherigen Kalkulationszeitraum kommt. Lediglich die Zahlungen der Stadt Aschaffenburg als
Kostenbeteiligung fir die Deponie Stockstadt werden gemafl dem Beschluss des Umweltaus-
schusses vom 24.10.2007 ebenso wie mdgliche Zinsertrage in die Rickstellung fur die Kreis-
mulldeponie Stockstadt Gberfihrt.

In Summe ergeben sich Mehrausgaben in Héhe von 1.546.233,39 € im Vergleich zum vorheri-
gen Kalkulationszeitraum.

Auf der Einnahmenseite stehen Mindereinnahmen von 105.007,29 € im Hinblick auf den vorhe-
rigen Kalkulationszeitraum gegenuber.

Mehreinnahmen kénnen in nennenswerter Hohe lediglich bei der Kostenerstattung der dualen

Systeme (ca. +212.000 €) und bei der Kostenerstattung der Stadt Aschaffenburg fir die Kreis-
milldeponie Stockstadt von ca. +186.000 € erzielt werden.
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Mindereinnahmen ergeben sich auf Grund der Kostenreduzierungen bei der Griinabfallverwer-
tung auch bei der Kostenerstattung der Gemeinden fir das Griinabfallkonzept (ca. 54.600 €).
Zudem sinken die Vermarktungserlose fur Wertstoffe um ca. 82.000 €.

Das Guthaben der Miillgebuhren-Schwankungsricklage betragt nach der Jahresrechnung 2023
in der Kostenrechnung zum Stand 31.12.2023 +4.222.478,80 €. Nach dem Verlauf des Haus-
haltsjahres 2024 ist fur dieses Jahr mit einem negativen Abschluss von -476.216,00 € zu rech-
nen. Somit ergibt sich zum 31.12.2024 voraussichtlich ein rechnerischer Stand des Sonderpos-
ten fir den Gebiihrenausgleich von +3.746.262,80 €. Der erwartete Uberschuss wird in der Kal-
kulation mit jahrlich 1.248.754,27 € (- 367.420,06 €) bericksichtigt.

Auf Grund positiver Sondereffekte, insbesondere hohen Rickvergitungen seitens des GKS und
Einsparungen auf Grund von geringeren Erfassungsmengen, sind deutliche Verbesserungen
gegenuber dem Kalkulationsansatz eingetreten. Zudem haben sich auf der Kreismulldeponie
geplante MaRnahmen in der Ausfiihrung verzdgert, so dass die hierfur eingeplanten Kosten erst
im folgenden Kalkulationszeitraum anfallen. Diese Kostenverbesserungen fuhren dazu, dass im
abgelaufenen Kalkulationszeitraum Uberschiisse entstanden sind. Fiir die aktuelle Gebihren-
kalkulation stehen jahrlich ca. 1.250.000 € Uberschuss zur Verfiigung, die kostenmindernd be-
rtcksichtigt wurden und im Kalkulationszeitraum ab 2028 aller Voraussicht nach nicht mehr zur
Verfiigung stehen.

Der jahrliche ungedeckte Finanzbedarf wird fur diesen Kalkulationszeitraum auf 66,67 € pro
Einwohner und Jahr prognostiziert. Mit diesem Wert liegt der Landkreis Aschaffenburg im Ver-
gleich zu anderen Gebietskdrperschaften nach wie vor gunstig. Fir einen 4-Personenhaushalt
ohne Biotonne steigen die Geblihren auf Grundlage der Verbrauchswerte des Jahres 2023 so-
mit rechnerisch von 133,00 € pro Jahr auf nunmehr 148,50 €, was einer Steigerung von 15,50
€/Jahr (=11,65%) bzw. 1,29 €/Monat entspricht. Ein 4-Personenhaushalt mit Biotonne hat zu-
kinftig mit durchschnittlich 193,53 € pro Jahr an Gebuhren, statt wie bisher mit 175,30 €, zu
rechnen, was einer Steigerung von 18,23 €/Jahr (=10,40%) bzw. 1,52 €/Monat bedeutet.

Insgesamt sieht die vorliegende Neukalkulation eine Erhdhung der Hausmillgebuhren von
durchschnittlich 16,17% vor. Die einzelnen Gebiihrenbestandteile steigen jedoch unterschied-
lich von 4% (Entleerungsgebiihr) bis zu 20% (Grundgebdtihr) an.

Die Mullgebuhrenerhthung ist die erste seit 2020, so dass die Gebihren trotz der allgemeinen
Kostensteigerungen Uber einen Zeitraum von 5 Jahren konstant auf niedrigem Niveau gehalten
werden konnten.

Im Rahmen der Kalkulation wurden auch die Geblhren fiir die Entsorgung von selbst angelie-
ferten Abfallen neu berechnet. Hier flihren insbesondere Kostensteigerungen bei Umschlag und
Transport zu Kostenanpassungen, sowie bei KMF die Kosten fir Transport und Verpressen. Fir
die Gebuhrenberechnung fir brennbare Abfélle sind erhéhten Entsorgungspreise des GKS zu
Grunde zu legen.

Als neuer Gebihrentatbestand wurde die Entsorgung von verpressten KMF in der Satzung auf-
genommen. Hier soll Entsorgungsunternehmen bei Grol3projekten die Mdglichkeit eines Ver-
pressens an der Anfallstelle und der Transport zur Deponie ermdglicht werden. Hierdurch erge-
ben sich insbesondere 6kologische Vorteile, da Transporte vermieden und hierdurch CO ein-
gespart werden kann. Voraussetzung ist zwingend die Einhaltung der Vorgaben der Entsor-
gungsstatte (Deponie) und die vorherige Abstimmung mit dem Landkreis und dessen Genehmi-
gung der Entsorgung.

Zu Rekultivierungszwecken besteht auf der Kreismilldeponie Stockstadt eine Annahmemdog-

lichkeit fur Erdaushub. Die hierfur festgesetzten Annahmegebihren wurden letztmals zum
06.05.2022 angepasst, so dass auf Grund der Kostenentwicklungen ein Anpassungsbedarf be-
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steht.

Auf Grund der vorgenannten Sachgriinde wurde eine Gebiihrenneukalkulation fir die Abfallar-
ten nicht brennbare Abfélle, asbesthaltige und vergleichbare Abfalle, kiinstliche Mineralfasern
und Erdaushub zu Rekultivierungszwecken mit dem folgenden Ergebnis neu kalkuliert.

Die Gebuhr fur nicht brennbare Abfélle steigt von 217,80 €/t um 7,12% auf 233,20 €/t. Die Ge-
bahr fir asbesthaltige und vergleichbare Abfalle steigt von 323,40 €/t um 3,87% auf 335,90 €/t.
Die Gebuhr fiur kunstliche Mineralfasern steigt von 648,40 €/t um 8,47 % auf 703,30 €/t. Neu
eingefuhrt wird die Gebuhr fur kinstliche Mineralfasern verpresst, die 312,10 €/t betragt. Die
Gebuhr fur Erdaushub zu Rekultivierungszwecken steigt von 13,50 €/t um 11,11 % auf 15,00 €/t
bzw. von 20,50 €/m* um 12,2% auf 23,00 €/m?.

Neben den zu beschlielenden neuen Gebluhrensatzen wurde § 7 Abs. 1 bis 3 neu aufgenom-
men, der die Erhebung von Verwaltungskosten, Gebiihren und Auslagen regelt.

Die 0.g. sowie alle weiteren Anderungen sind aus dem beifligten Satzungsentwurf bzw. der Ge-
genuberstellung ersichtlich.

Nach Ruckfrage von Kreisrat Zieger stellt Herr Hort klar, dass die Preise des GKS im Ver-
gleich zu anderen Anlagen konkurrenz- sowie marktféhig seien.

Beschluss:

Der in der Anlage beigefiigten Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Erhebung von
Gebuhren fur die 6ffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Aschaffenburg (Mullgebih-

rensatzung) wird zugestimmt und dem Kreistag die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:
14 :0

Vorstellung des Gutachtens zur Tragfahigkeit des Deponiekérpers
der Deponie Stockstadt

Der externe Referent Herr Dr.-Ing. Krug vom Ingenieurbiro fir Geotechnik stellt mithilfe des
Beschlussvorschlages und einer Prasentation (Anlage 3) die geotechnische Einschatzung und
Bewertung maoglicher Nachnutzungsformen auf der DK 1I-Deponie Stockstadt vor.

Sachverhalt:

Ende 2022 hat die Fa. Coplan AG eine Machbarkeitsstudie zur Oberflachenabdichtung und zur
Nachnutzung der Kreismulldeponie Stockstadt abgeschlossen.

Teilflachen der Deponieoberflache wurden darin fiir mégliche Nachnutzungen identifiziert.
Ergebnis der Studie ist, dass die Deponieabschnitte 2 und 3 nach Aufbringung einer endgulti-
gen Oberflachenabdichtung grundsatzlich als Standorte fur abfallwirtschaftliche Anlagen geeig-
net sind.

18. Sitzung des Ausschusses fiir Umwelt und Klimaschutz vom 18.11.2024 Seite 8 von 20



Grol3e Flachen des Deponiegelandes kdnnen dartiber hinaus mit PV-Anlagen belegt werden.
Als ggf. problematisch wurde die zu erwartende schlechte Tragfahigkeit des Deponiekérpers
eingestuft.

Da die Tragfahigkeit jedoch ein entscheidendes Kriterium hinsichtlich der Machbarkeit der ver-
schiedenen Nachnutzungsformen ist, wurde das Ingenieurbiro fir Geotechnik -IFG- mit der
geotechnischen Einschéatzung und Bewertung moglicher Nachnutzungsformen auf der Deponie
Stockstadt beauftragt, deren Gutachten zwischenzeitlich vorliegt.

Aufgrund der bis zu ca. 17,50 m hohen inhomogenen und immer noch reaktiven Ablagerungs-
massen, ist der Deponiekorper als nur bedingt tragfahig und nur bedingt belastbar einzustufen.
Eine Nachverdichtung der Deponieoberflaiche im Vorfeld der Bebauung wird zur Reduzierung
von Setzungsschaden als sinnvoll angesehen.

Die Errichtung eines Recyclinghofes am It. Machbarkeitsstudie vorgesehenen Standort im Ein-
gangsbereich sowie einer Griinabfallkompostierung im vorderen Bereich des Deponieabschnitts
2, wird aus geotechnischer Sicht als mdglich eingestuft. Fir andere in der Machbarkeitsstudie
betrachtete Nachnutzungen bestehen Bedenken hinsichtlich der Setzungsempfindlichkeit.

Fur Buros, Werkstatten, Lagerraume und sanitare Einrichtungen wird der Einsatz von modula-
ren Containerldsungen empfohlen, da diese im Gegensatz zu Massivbauten sehr setzungsun-
empfindlich sind.

Der schlechten Tragfahigkeit des Untergrundes muss mit entsprechenden aufwandigeren
Grundungsvarianten bei der Errichtung von Bauwerken entgegengewirkt werden.

Um nachtraglich mégliche Setzungen auszugleichen, werden nachjustierbare Stahlstitzen bei
Leitbauhallen und Uberdachungen empfohlen.

Gegenstand der geotechnischen Einschatzung und Bewertung waren auch die Gabionenwéande
der Deponie, die sich auf der Mainseite und entlang des Schleusenweges befinden.

Der Zustand der Gabionenwande und die Moglichkeit der Erh6hung der Wande zur Aufbringung
der endgultigen Oberflachenabdichtung wurden geprift.

Eine Erh6hung der Wande ist ohne erweiterte Zusatzmafnahmen nicht méglich.

Das Ingenieurburo fir Geotechnik -IFG- wird die Ergebnisse der geotechnischen Einschatzung
und Bewertung in der Sitzung des Ausschusses fiir Umwelt und Klimaschutz am 18. November
2024 vorstellen.

Kreisrat Zieger stellt die Frage, ob es nicht méglich wére, eine dezentrale Lésung fir den Grin-
abfall zu finden und wiinscht sich vor diesem Hintergrund das Aufzeigen einer solchen Ldsung.

Stellv. Landrat Zenglein stellt klar, dass zun&chst der Auftrag eine Studie durchzufiihren, er-
fullt wurde. Darin sollten alle Méglichkeiten, die bestehen, aufgezeigt werden. Durch die neu
gewonnenen Erkenntnisse kdnnen die nachsten Schritte eingeleitet werden.

Frau Schmitt verweist zudem darauf, dass durch die Studie im ersten Schritt aufgezeigt werden
solle, was statisch moglich sei. Mithilfe der Untersuchungen solle dann entschieden werden,
welche Ansatze sinnvollerweise verfolgt werden.

Herr HOrt weist darauf hin, dass fur den Recyclinghof ein Alternativstandort oder Erweiterungs-

maglichkeiten gefunden werden missen, da dieser aufgrund seiner Gré3e und der gestiegenen
Anzahl an Mitarbeitern und Nutzern nicht mehr ausreiche.
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Beschluss:

1.

Der Ausschuss fur Umwelt und Klimaschutz nimmt die Ergebnisse des Gutach-
tens zur Kenntnis.

Der Fachbereich 54 — Abfallwirtschaft wird die Ergebnisse des Gutachtens bei den
weiteren Planungen zur Oberflachenabdichtung und Nachnutzung der Kreismull-
deponie Stockstadt berticksichtigen.

Abstimmungsergebnis:

12 : 1

5.

Sachstandsbericht zur Kreismulldeponie Stockstadt

Frau Stork (Fachbereich 54) informiert anhand der Beschlussvorlage und einer Prasentation
(Anlage 4) Uber den Sachstandsbericht zur Kreismilldeponie Stockstadt.

Sachverhalt:

Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zur Oberflachenabdichtung und Nachnutzung der
Kreismulldeponie Stockstadt wurden folgende vertiefende Untersuchungen/Priifungen durchge-

fahrt:

1.

Die Untersuchung der Untergrundverhaltnisse und der Tragfahigkeit des Deponiekdrpers
durch ein Fachburo erfolgten in 2024.

Die Ergebnisse liegen vor. Die Errichtung eines Recyclinghofes im Eingangsbereich der
Kreismulldeponie Stockstadt ist aus geotechnischer Sicht maglich. Ebenso ist die Errich-
tung einer Grunabfallkompostierung im vorderen Bereich des Deponieabschnitts 2 aus
geotechnischer Sicht machbar.

Eine PV-Anlage kann aus geotechnischer Sicht sowohl auf der temporaren Oberfla-
chenabdichtung als auf der endgtiltigen Oberflachenabdichtung errichtet werden.

Eine geotechnische und bodenkundliche Untersuchung der temporaren Oberflachenab-
dichtung erfolgte in 2024. Die Vorerkundung wurde mit dem Ziel durchgefiihrt, zu pri-
fen, ob eine bautechnische Integration der mineralischen Dichtungskomponente der
temporaren Oberflachenabdichtung in die endgiltige Oberflachenabdichtung maéglich ist
und ob Materialien aus der temporaren Oberflachenabdichtung fir den Bau der endgdil-
tigen Oberflachenabdichtung verwendet werden. Eine Wiederverwendung der Materia-
lien ist ggf. nach Aufbereitung maglich.

Der Verbleib der mineralischen Dichtungsschicht als Komponente der endgultigen Ober-
flachenabdichtung ist aufgrund der Untersuchungsergebnisse nicht ausgeschlossen. Ei-
ne Abstimmung mit den Uberwachungs- und Genehmigungsbehdrden steht noch aus.
Ggf. missen vertiefende Untersuchungen durchgefiihrt werden.

Die Regierung von Unterfranken hatte mit Schreiben vom 14. Juni 2024 mitgeteilt, dass
grundsétzlich keine Bedenken gegen die Errichtung einer PV-Anlage auf der temporéren
Oberflachenabdichtung bestehen, sofern der Bau der endgiltigen Oberflachenabdich-
tung durch Errichtung und Betrieb der PV-Anlage nicht verzdgert wird.
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Mit den Planungen zur Errichtung einer PV-Anlage wurde gemeinsam mit der ELA be-
gonnen.

Der Deponieabschnitt 2 wird auch aus deponietechnischer Sicht als geeignete Teilflache
zur Aufbringung einer PV-Anlage erachtet.

Nach Ruckfrage von Kreisratin Herzog berichtet Frau Stork, dass die Grof3e der Flache auf der
B469 noch nicht genau bestimmt sei.

Beschluss:

1. Der Ausschuss fir Umwelt und Klimaschutz nimmt vom Sachstand der ergénzen-
den Prifung Kenntnis.

2. Der Fachbereich 54 — Abfallwirtschaft pruft unter Berticksichtigung der Ergebnis-
se der geotechnischen Bewertung weiter die Moglichkeiten der Errichtung eines
Recyclinghofes und einer Grinabfallkompostierung auf der Kreismulldeponie
Stockstadt.

Planungen zur Errichtung einer Restmillumladestation und einer Biogasanlage
werden nicht weiterverfolgt.

3. Der Fachbereich 54 — Abfallwirtschaft prift auf Grundlage der ersten bodenkund-
lichen Untersuchung die Mdéglichkeit der bautechnischen Integration der minerali-
schen Dichtungsschicht in die endgiltige Oberflachenabdichtung.

4. Der Fachbereich 54 — Abfallwirtschaft setzt seine Planungen zur Errichtung einer
PV-Anlage gemeinsam mit der ELA fort.

Abstimmungsergebnis:
12 : 1

6. Hochwasserschutz im Landkreis Aschaffenburg

Herr Hofauer, Abteilungsleiter vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, stellt sein__en Mitarbei-
ter Herr Niehoff vor, welcher mithilfe einer Prasentation (Anlage 5) einen aktuellen Uberblick zu
den Hochwasserrisiken im Landkreis Aschaffenburg gibt.

Herr Niehoff informiert anhand seiner Prasentation Uber die Hochwassergefédhrdung sowie tber
den Stand des Hochwasserrisikomanagements im Landkreis Aschaffenburg.

Er erlautert den Kreislauf des Hochwassermanagements, welcher aus der Vermeidung, dem
Schutz, der Vorsorge, dem Hochwasserereignis sowie der Nachsorge bestehe. Dabei erklart er
kurz die einzelnen Elemente.

Im Anschluss zeigt Herr Niehoff die topografischen Gegebenheiten im Landkreis auf. Hierbei

geht er auf die Gewasser erster und zweiter Ordnung, die Uberschwemmungsgebiete und die
wassersensiblen Bereiche ein.
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Die Detailfragen der Kreisratinnen Neumann und Herzog sowie der Kreisrate Zieger, Junker
und Buttner hinsichtlich HochwasserschutzmafRnahmen, Risikoeinschatzung und Hochwasser-
Check fur Gewasser zweiter und dritter Ordnung werden von Herrn Hofauer, Herrn Niehoff,
Frau Schmitt und stellv. Landrat Zenglein beantwortet.

Sachstandsbericht zu den Energieberatungsangeboten im Land-
kreis Aschaffenburg

Herr Hoos (Geschéftsbereich 5) stellt den Sachstandsbericht zu den Energieberatungsangebo-
ten im Landkreis Aschaffenburg anhand der Beschlussvorlage und einer Présentation (Anla-
ge 6) vor.

Zunachst erlautert Herr Hoos die Ausgangssituation, in der sich der Landkreis zurzeit befindet.
Er geht dabei auf den Zensus 2022 im Hinblick auf Alter und Energietrager der Wohngebaude
im Landkreis Aschaffenburg ein. Des Weiteren wirft er einen Blick auf die Preisentwicklung bei
Holz, Heizdl und Erdgas sowie auf die Novellierung des GEG 2024.

Sachverhalt:

Die Warmeeinsparung und Abkehr von fossilen Brennstoffen im Geb&udesektor werden als
zentrale Herausforderungen an die Energiewende erachtet. Um die Klimaziele im Geb&audebe-
stand zu erreichen, ist eine hohere Sanierungsrate notwendig. Die kommunale Kernaufgabe
beim Klimaschutz liegt somit in der Aufklarung der Hauseigentiimer.

Im Handlungsfeld ,Rund ums Haus" definiert das Integrierte Energie- und Klimakonzept folgen-
de Schwerpunkte: Die breite Mobilisierung der Hausbesitzer zur energetischen Sanierung, eine
im gesamten Landkreis verfligbare Initialberatung und der Aufbau einer Beratungskaskade von
der Erstberatung bis zur Umsetzungsbegleitung.

Um die Burgerinnen und Birger bei der Entscheidung zu unterstitzen, wie die Energieeffizienz
eines Wohngebéaudes sinnvoll verbessert werden kann, bietet der Landkreis Aschaffenburg
Energieberatungen fir Hauseigentiimer und Mieter an. Nach Einstellung der monatlichen Ener-
giesprechtage im Landratsamt erfolgt die Energieberatung seit 2021 ausschlief3lich im Rahmen
des 2016 eingerichteten und in den Folgejahren erweiterten Netzwerks der Energieberatungs-
stiitzpunkte des VerbraucherService Bayern.

Aktuell bestehen sechs Stiitzpunkte: An den drei Standorten Bessenbach, Laufach und Heim-
buchenthal finden die Beratungen stationar statt, zu den Terminen der Stitzpunkte in Kahl am
Main, MOmbris und Schdllkrippen werden die Beratungen derzeit telefonisch durchgefihrt. Im
Folgenden werden die Beratungsangebote und deren Resonanz auf die angesprochene Ziel-
gruppe vorgestellt.
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1 Erstberatung durch das Klimaschutzmanagement

Die Anzahl der durchschnittlichen monatlichen Erstanfragen per Telefon, E-Mail oder Amtsbe-
such ist von 24 fur das Jahr 2023 auf 15 in 2024 (Stand bis Ende Oktober) erheblich gesunken.
Der Nachfragerickgang ist hauptsachlich mit der Kritik an der Novellierung des Gebaudeener-
giegesetz (GEG) zu erklaren. Positiv zu bewerten ist, dass sich wahrend des Erstkontakts mehr
als die Halfte der Ratsuchenden flr einen Termin bei der Energieberatung des Verbraucher-
Service Bayern entscheidet.

Anzahl Erstkontakte und Anmeldungen

zur Energieberatung
45 42

P PP PPPPP PP PPV
@ W@ P e T W@ W WS Y P

m Erstberatung (Telefon/Besuch/E-Mail) = Anmeldung zur Energieberatung
(VerbraucherService Bayem)

2 Beratung durch den VerbraucherService Bayern, telefonisch, online, stationar

Der VerbraucherService Bayern bietet den Ratsuchenden die Mdglichkeit, sich telefonisch, on-
line oder vor Ort in einem der Energieberatungsstitzpunkte beraten zu lassen. Dieses Angebot
ist deutschlandweit kostenfrei.

Im Jahr 2023 wurden an den Terminen der sechs Energieberatungsstitzpunkte insgesamt 136
Beratungen durchgefuhrt, das sind ein Drittel weniger als im Vorjahr. 2024 hat sich die Zahl der
stationdren Energieberatungen an den Energiestitzpunkten, ahnlich wie bei den Erstkontakten,
weiter abgeschwacht. Der Austausch mit Fachkolleginnen und -kollegen in Rathausern oder
Landratsamtern bestatigt diesen Eindruck. Die eher abwartende Haltung seitens Ratsuchender
zeigt sich deutlich in den Beratungszahlen. Von Januar bis Ende Oktober wurden im Landkreis
Aschaffenburg nur noch 29 Beratungen (telefonisch und stationar) wahrgenommen.

Die im vergangenen Jahr heftig gefuhrte Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz hat viele
Burgerinnen und Birger ratlos und frustriert zuriickgelassen, so dass nur noch wenige Hausei-
gentimer gewillt waren, sich mit dem Thema Heizungstausch auseinanderzusetzen. Die abwar-
tende Haltung wird durch die Novellierung des Gebaudeenergiegesetz (GEG), die Auflagen flr
den Heizungstausch an das Bestehen einer kommunalen Warmeplanung koppelt, weiter ver-
starkt. Zudem mindern stéandige Veranderungen in der Forderkulisse die Planungssicherheit fiir
das Investieren in ein effizienteres Eigenheim.
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Nachfrage nach Beratungsterminen VerbraucherService

Bayern (telefonisch, online, stationar)

2020 bis 2024 (Stand Ende Oktober)
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2 Vor-Ort-Beratung durch den VerbraucherService Bayern

Gegen eine Gebihr von 30 € (ab dem Jahr 2025 40 €) bietet der VerbraucherService Bayern
Vor-Ort-Beratungen an. Der anfallende Eigenanteil beim Hauseigentimer wird aktuell vom
Landkreis Aschaffenburg im Rahmen eines Forderprogramms tibernommen.

Im Vergleich zum telefonischen bzw. stationdrem Angebot zeigen die Zahlen der im Landkreis
Aschaffenburg durchgefiihrten Vor-Ort-Beratungen einen gegenlaufigen Trend. In den letzten
drei Jahren hat die Nachfrage nach Vor-Ort-Terminen kontinuierlich zugenommen. Bis Ende
Oktober 2024 wurden im Landkreis 121 Vor-Ort-Beratungen durchgefiihrt, in den Vorgéangerjah-
ren lag die Anzahl zwischen 60 und 80 Ortsterminen (2023: 79, 2022: 76, 2021: 60).

Immer mehr Hauseigentiimer ziehen die aufsuchende Beratung einer telefonischen bzw. statio-
naren vor. Bei Fragen zur Gebaudehtille sowie zur Eignung des Hauses flr eine Warmepumpe
oder Photovoltaik erachten sie einen Vor-Ort-Termin als zielfUhrender. Die Wahrscheinlichkeit,
dass Hauseigentiimer, die eine Vor-Ort-Beratung in Anspruch nehmen, weitere Schritte unter-
nehmen, in die detaillierte Planung gehen und Vorhaben umsetzen, wird als hoch eingeschatzt.

Entwicklung der verschiedenen Beratungsangebote
des VerbraucherService Bayern
im Landkreis Aschaffenburg
2020 bis 2024 (Stand Ende Oktober)

200

150

100

2020 2021 2022 2023 2024
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Die folgende Grafik zeigt einen Uberblick tiber die die geleisteten Vor-Ort-Beratungen in den
bayerischen Landkreisen, die mit dem VerbraucherService Bayern kooperieren.

AUSWERTUNG ALLER ABGESCHLOSSENEN VOR-ORT-
BERATUNGEN IM JAHR 2024
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Demnach liegt der Landkreis Aschaffenburg bei der Anzahl der bis Ende Oktober durchgeftihr-
ten Vor-Ort-Beratungen an dritter Stelle. Zurlickzufihren ist das darauf, dass das Beratungsan-
gebot regelmaRig und aktiv beworben wird und dass der Landkreis Aschaffenburg, als einer von
wenigen, dieses gebuhrenpflichtige Beratungsangebot zu 100 % bezuschusst.

Auf Grundlage eines Beschlusses im Ausschuss fir Umwelt und Klimaschutz vom 2. Juli 2020
Ubernimmt der Landkreis im Rahmen eines Forderprogramms den Eigenanteil von 30 €, der
normalerweise bei Vor-Ort-Beratung beim Hauseigentiimer anfallt. Ziel ist ein niederschwelliges
Beratungsangebot, das weitere Hausbesitzer dazu motiviert, eine Vor-Ort-Beratung in Anspruch
zu nehmen.

Von Januar bis Oktober 2024 wurden 101 Beratungen (Forderbetrag 3.060 €) im Rahmen der
Kooperation mit dem VerbraucherService Bayern abgerechnet, rund 45 % mehr als im Jahr
davor (70, 2.100 €). 2022 wurden 81 Beratungen geférdert (2.430 €). Seit Einflhrung des For-
derprogramms wurden bis zum Stand der Berichtserfassung 281 Vor-Ort-Beratungen bezu-
schusst, was einer Férdersumme von 8.430 € entspricht.
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Anfang November hat der Projekttrager ,Energieberatung der Verbraucherzentrale* beschlos-
sen, den Eigenbeitrag bei der Vor-Ort-Beratung ab dem Jahr 2025 von bisher 30 € auf 40 €
anzupassen. Um die Nachfrage nach Energieberatungen zu stabilisieren oder weiter zu erho-
hen, empfiehlt das Klimaschutzmanagement, das Forderprogramm trotz Erhéhung des Eigen-
anteils im Jahr 2025 weiterzufiihren und die regelmaRige Ubernahme des Eigenanteils durch
den Landkreis Aschaffenburg beizubehalten.

Beschluss:

Der Ausschuss fur Umwelt und Klimaschutz nimmt den Sachstandsbericht zu den Ener-
gieberatungsangeboten im Landkreis Aschaffenburg zur Kenntnis und beflrwortet es,
das Foérderprogramm zur Ubernahme des Eigenanteil von 40 € bei einer durch den Ver-
braucherService Bayern erfolgten Vor-Ort-Beratung tUber das Jahr 2024 hinaus weiterzu-
fuhren.

Abstimmungsergebnis:
9:1

Sachstandsbericht zu den Umweltbildungsangeboten fur Kinder-
garten und Schulen im Landkreis Aschaffenburg

Herr Hoos (Geschaftsbereich 5) informiert Uber den Sachstandsbericht zu den Umweltbil-
dungsangeboten fir Kindergarten und Schulen im Landkreis Aschaffenburg mithilfe der Be-
schlussvorlage und einer Prasentation (Anlage 7).

Sachverhalt:

Bereits seit 30 Jahren bietet die Abfallwirtschaft des Landkreises Aschaffenburg in Zusammen-
arbeit mit erfahrenen Padagoginnen und Padagogen Unterrichtseinheiten zur Umwelterziehung
fr Kindergarten und Schulen an. Im Laufe der Jahre wuchs das thematische Angebot. 2015
haben die Abteilungen Abfallwirtschaft und Umwelt zusammen mit dem Klimaschutzmanage-
ment das Umweltbildungsangebot gemeinsam Gberarbeitet und um den Bereich ,Umwelt, Kli-
ma, Energie* erweitert.

Zuletzt hat der Geschéftsbereich Umwelt und Klimaschutz im Jahr 2022 in Kooperation mit dem
Roland-Eller-Umweltzentrum Hobbach ein neues Umweltbildungsprogramm fir weiterfihrende
Schulen entwickelt.

1 Umweltbildung an Kindergérten und Schulen

Im Jahr 2023 wurde das kostenfreie Umweltbildungsangebot an 114 Terminen von 28 Kinder-
garten und an 69 Terminen von 17 Schulen genutzt. Bei den Schulen wurde das Umweltbil-
dungsangebot von zwdlf Grundschulen, drei Mittelschulen, einer Realschule und einem Gym-
nasium nachgefragt. Einmal wurde Umweltbildung im Rahmen der Erwachsenenbildung ange-
boten (Haus Mirjam, Modul Wertstoff oder Abfall).

In den Kindergérten wurden 121 Unterrichtsstunden (& 45 Minuten) mit dem Themenschwer-
punkt ,Abfallwirtschaft und Ressourcenschutz“ abgehalten, 141 Unterrichtseinheiten waren es

18. Sitzung des Ausschusses fiir Umwelt und Klimaschutz vom 18.11.2024 Seite 16 von 20



im Bereich ,Umwelt, Klima, Energie“. Insgesamt wurden in Kindergarten mehr als 2.400 Kinder
unterrichtet.

In den Schulen wurde Wissen aus dem Themenfeld ,Abfallwirtschaft und Ressourcenschutz” in
43 Unterrichtsstunden (a 45 Minuten) vermittelt. Im Themenbereich ,Umwelt, Klima, Energie®
kamen 181 Unterrichtseinheiten (a 45 Minuten) zusammen. Insgesamt wurden rund 1.570
Schilerinnen und Schiler im Rahmen der Umweltbildung unterrichtet.

Die Honorarkosten fir die geleistete Umweltbildungsarbeit (einschlie3lich Fahrtkosten und Ma-
terialaufwand) beliefen sich im Jahr 2023 im Bereich ,Abfallwirtschaft und Ressourcenschutz"
auf rund 4.800 € und im Bereich ,Umwelt, Klima, Energie* auf rund 8.900 €.

Im Jahr 2024 wurde bis Ende Oktober das Umweltbildungsprogramm an 27 Terminen in zehn
Kindergarten und an 68 Terminen von 13 Schulen genutzt (neun Grundschulen, eine Realschu
le, ein Gymnasium und zwei Forderschulen).

In den Kindergarten gab es bis zum Stand der Berichtserstattung 37 Unterrichtseinheiten (a 45
Minuten) mit dem Themenschwerpunkt ,Abfallwirtschaft und Ressourcenschutz®, 26 Unter-
richtseinheiten waren es im Themenfeld ,Umwelt, Klima, Energie“. Insgesamt wurden in Kinder
garten 600 Kinder unterrichtet.

In den Schulen wurden im Themenbereich ,Abfall und Ressourcenschutz® 44 Unterrichtsstun-
den (a 45 Minuten) abgehalten, im Themenbereich ,Umwelt, Klima, Energie“ waren es 191 Un-
terrichtseinheiten (a 45 Minuten).

Die Honorarkosten fir die geleistete Umweltbildungsarbeit (einschlie3lich Fahrtkosten und Ma-
terialaufwand) belaufen sich bis Ende Oktober 2024 im Bereich ,Abfallwirtschaft und Ressour-
censchutz* auf rund 2.300 € und im Bereich ,Umwelt, Klima, Energie® auf rund 5.800 €.

Die folgenden Grafiken zeigen die Verteilung der einzelnen Module in den Kindergarten und
Schulen in den Jahren 2023 und 2024 (Stand bis Ende Oktober).

Umweltbildung im Landkreis Aschaffenburg
Nachgefragte Module 2023
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Umweltbildung im Landkreis Aschaffenburg
Nachgefragte Module 2024 (Stand bis Ende Oktober)
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Die letzten Jahre haben gezeigt, dass das Umwelthildungsangebot fiir Schulen, das urspriing-
lich ausschlief3lich fir Grundschulen konzipiert wurde, ebenso von weiterfiihrenden Schulen,
beispielsweise fur Projektwochen, angefragt wird.

Auf dieser Grundlage wurde im Jahr 2022 ein besonderes Umweltbildungsprogramm fir weiter-
fuhrende Schulen gemeinsam mit dem Roland-Eller-Umweltzentrum Hobbach ins Leben geru-
fen.

2 Umweltbildungsprogramm fir weiterfihrende Schulen

Das Umweltbildungsangebot fur weiterfiihrende Schulen umfasst insgesamt sechs Module, in
denen Schilerinnen und Schiler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 die Nachhaltigkeitsthemen Bio-
diversitat, Energie und Klimawandel erleben und bearbeiten kénnen.

Zwei Module stehen jeder weiterfuhrenden Schule aus dem Landkreis Aschaffenburg kostenfrei
zur Verfiigung. Jedes weitere Modul kann fiir 5 € pro Schiler und Schulerin gebucht werden.
Wird das kostenlose Kontingent von einer Schule bis zu einem bestimmten Stichtag nicht
genutzt bzw. fur das laufende Schuljahr gebucht, wird es fiir alle anderen Schulen freigegeben,
auch wenn diese bereits zwei kostenfreie Module in Anspruch genommen haben.

Der Umweltunterricht findet im Roland-Eller-Umweltzentrum Hobbach statt und dauert in der
Regel drei Stunden am Vormittag.

Finanziell wird das Umweltbildungsprogramm von der Glattbacher Stiftung (Modul Biodiversitét)
und der Energieversorgung Mainspessart (Bustransfer nach Hobbach) unterstitzt.

Im Jahr 2023 wurde das Umweltbildungsprogramm an 22 Tagen von sieben weiterfihrenden
Schulen genutzt. Insgesamt wurden 731 Schilerinnen und Schuler in funf Modulen unterrichtet.
Nach Hobbach kamen fuinf Mittelschulen und eine Realschule sowie die staatliche Berufsschule
Ill. Abgedeckt wurden die Jahrgangsstufen 5 bis 10, wobei die Jahrgansstufe 5 am haufigsten
vertreten war.
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Umweltbildungsprogramm Hobbach
Statistik 2024

Schilleranzahl
Nr. |Daturm Schiile Jahrgangsstufe  (Ansprechpartner | Modul B1 | Modul B2 | Module E1 | Modul E2 | Modul K1 | Modul K2
Insekten | BloDiv. | Kochen Sonne | Energie | Klimawandel Wald lodul K2
Wald
1|04.03.2024 M5 H'thal T Frau Schelbe 17 _
2|08.03.2024 MAS H'thal & Herr Seifert 13
Pestalozzischule
3|15.04.2024 Hbshach T Frau Schmolinski 11 —
Pestalozzischule
419.04.2024 Hbshach El Herr Tezal 13
Hahnenkammschule 13
502052024 Alzenau 5a Frau bakowski 15 [Em—————
Hahnenkammschule
602052024 Alzenau 5b Frau bakowski 14
Paul-Gerhard-Schule lahrgangsgemisc
7|03.086. 2024 Kahl hit 6-10 Jgst Herr Moll 15 B ——
8l12.06.2024 1S Schollkrippen 7 Herr DHkind 23
—
9|12.06.2024 S Schilikrippen T Herr Schneid 24
10|12 06.2024 M5 Schiblikrippen T Frau Krols 21
Spessartgymnasium —
11|21.06.2024 Alzenau 5 Frau Aulbach 28
12|24 .06.2024 M5 Stockstadt 5 Frau Busch 19 53
13|24 .06.2024 M5 Stockstadt & Frau Schnack 17 24
Paul-Gerhard-Schule 51
14|01.07.2024 kahl & Herr Mall 28 —
24
Paul-Gerhard- 20
15|05.07. 2024 ‘Wirtschaftsschule Kahl & Herr Umbach 3 5
—
Paul-Gerhard- 179
—
16|05.07. 2024 ‘Wirtschaftsschule Kahl T Herr Umbach 5
17|0B.07.2024 |8Fs Frau Schmittner 16
18|12.07.2024 BFS 1 Frau Schmittner 20
19|15.07.2024 BFS 1 Frau Schmittner 21
20{19.07.2024 BF5 1 Frau Schmittner 19
21|17.07.2024 845 Malnaschiff 5 Frau Hell 21
22|17.07.2024 S Malnaschif 5 Frau Heil 20
Paul-Gerhard-
23|22.07.2024 ‘Wirtschaftsschule Kahl 5 Herr Umbach 21
Paul-Gerhard-
24|22 .07.2024 ‘Wirtschaftsschule Kahl ] Herr Umbach 23
25|24 07.2024 Hanns-5ekdel-Gym & 24
26|24.07.2024 Hanns-Sekdel-Gym & 26
15 323 58 43 Tz
Summe: 517

Im Jahr 2024 wurde bis zu den Sommerferien an 26 Tagen das Umweltbildungsprogramm von
elf weiterfiihrenden Schulen in Anspruch genommen. Darunter waren zwei Gymnasien, sechs
Mittelschulen, zwei Forderschulen und die staatliche Berufsschule Ill. Insgesamt wurden bis Juli
517 Schlerinnen und Schiiler in finf Modulen unterrichtet.

Auf Nachfrage von Kreisrat Junker nach dem Ausbaustand der erneuerbaren Energien, gibt
Herr Hoos die Rickmeldung, dass ihm noch von vier Gemeinden die Einspeisedaten fehlen
und der Stand deshalb erst in der nachsten Sitzung des Ausschusses fur Umwelt und Klima-
schutz aufgezeigt werde.
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Beschluss:
Der Ausschuss fir Umwelt und Klimaschutz nimmt den Sachstandsbericht zu den

Umweltbildungsangeboten fur Kindergarten und Schulen im Landkreis Aschaffenburg
zur Kenntnis.

9. Verschiedenes

Nachdem keine weiteren Anliegen vorgetragen werden, beendet der stellvertretende Landrat
Zenglein den offentlichen Teil der Sitzung.

Ende der 6ffentlichen Sitzung: 17:54 Uhr
Andreas Zenglein Larissa Schuck
stellv. Landrat Schriftfihrer/in

18. Sitzung des Ausschusses fiir Umwelt und Klimaschutz vom 18.11.2024 Seite 20 von 20



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_TEXT2
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_TEXT3
	Betreff
	Vorlage
	Berichterstatter
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

